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Eine Arztpraxis, in der eine weitere Ärztin 
oder ein weiterer Arzt im Rahmen 
des Jobsharings beschäftigt wird, gehört 
zu den im Honorarverteilungsmaßstab 
(HVM) genannten „Praxen mit angestell-
ten Ärzten der gleichen Arztgruppe“. Das 
hat das Bundessozialgericht (BSG) ent-
schieden. 

Der Wortlaut der Regelung sei eindeu-
tig und auch eine vom Wortlaut abwei-
chende einschränkende Auslegung der 
Regelung sei nicht geboten. Damit hat das 
BSG die Auffassung der Kassenärztlichen 
Vereinigung (KV) zurückgewiesen, dass 
eine Zuschlagsregelung im HVM bei der 
Honorarberechnung keine Anwendung 
finde. Der HVM der beklagten KV regelt 
eine Begrenzung der zum vollen Punkt-
wert vergüteten Leistungen der Arztpraxis 
auf der Grundlage von Regelleistungsvo-
lumen (RLV). Das RLV ist bei Berufsaus -
übungsgemeinschaften (BAG), Medizini-

schen Versorgungszentren und Praxen mit 
angestellten Ärzten der gleichen Fachrich-
tung um zehn Prozent zu erhöhen (BAG-
Zuschlag). Mit dem Honorarbescheid 
setzte die KV das Honorar des klagenden 
Arztes ohne Berücksichtigung eines 
BAG-Zuschlags fest. 

Widerspruch, Klage und Berufung des 
Klägers, der eine angestellte Ärztin im 
Rahmen des Jobsharings beschäftigt, blie-
ben ohne Erfolg. Für Anstellungen im 
Rahmen eines sogenannten Jobsharings 
gelten zwar Besonderheiten: So kann die 
Anstellungsgenehmigung in einem Pla-
nungsbereich, für den (bezogen auf die je-
weilige Arztgruppe) Zulassungsbeschrän-
kungen angeordnet worden sind, nach 
§ 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB V, § 58 
Abs. 5 Bedarfsplanungs-Richtlinie nur un-
ter der Voraussetzung erteilt werden, dass 
sich der anstellende Vertragsarzt zu einer 
Leistungsbegrenzung verpflichtet. Diese 

darf den bisherigen Praxisumfang im 
Grundsatz nicht wesentlich überschreiten. 
Diese Besonderheiten ändern nach Mei-
nung des BSG aber nichts daran, dass es 
sich bei der Anstellung im Rahmen eines 
Jobsharing auch um eine Anstellung han-
delt. Die Regelung zur Zehn-Prozent-Er-
höhung des RLV müsse trotzdem ange-
wendet werden. Fachgleiche Praxen mit 
angestellten Ärzten hätten Anspruch auf 
den BAG-Zuschlag. Der Wortlaut des 
HVM sei eindeutig und Ausnahmen für 
Jobsharing-Anstellungen seien auch unter 
Hinweis auf die Systematik und den 
Sinn der Regelungen zum BAG-Zuschlag 
nicht begründbar. Insbesondere diene 
der Zuschlag nicht allein oder in erster 
 Linie dem Ausgleich von Fallzählungsver-
lusten, sondern einer Förderung von Ko-
operationen. 
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Rechtsreport

Jobsharing als förderungswürdige Kooperation

Vestibulär evozierte myogene Potenziale 
(VEMP) werden als Reflexe des Gleich-
gewichtsorgans bei Schwindelbeschwer-
den zur Differenzialdiagnostik vestibu -
lärer Störungen eingesetzt. Durch über-
schwellige akustische Stimuli werden 
die vestibulären Makulaorgane Sacculus 
beziehungsweise Utriculus gereizt; die 
generierten elektrischen Potenziale las-
sen sich mittels Oberflächenelektroden 
myografisch zervikal am M. sternoclei-
domastoideus (cVEMP; sacculo-colli-
scher Reflex) beziehungsweise okulär 
am M. obliquus inferior (oVEMP; utricu-
lo-okulärer Reflex) ableiten. 

Gemäß § 6 Abs. 2 GOÄ können die im 
Gebührenverzeichnis der GOÄ nicht ge-
listeten VEMP entsprechend einer nach 
Art, Kosten- und Zeitaufwand gleich -
wertigen Leistung des Gebührenver-
zeichnisses berechnet werden. Nach ge-
bührenrechtlichen, medizinischen und 

betriebswirtschaftlichen Aspekten wird 
von der Bundesärztekammer für die Ab-
rechnung vestibulär evozierter myogener 
Potenziale, zervikale (cVEMP) und/oder 
okuläre (oVEMP) Ableitung, auch beid-
seits, ein Analogansatz der Nr. 1408 
GOÄ „Audioelektroenzephalographische 
Untersuchung“, 888 Punkte, Gebühr 
beim 1,0-/2,3-/3,5-fachen Satz: 51,76/ 
119,05/181,16 Euro empfohlen. 

Bei sowohl zervikaler als auch okulärer 
VEMP-Ableitung in einer Sitzung würde 
ein gegebenenfalls entstandener zeitlicher 
Mehraufwand ein Überschreiten der Be-
gründungsschwelle gemäß § 5 Abs. 2 
GOÄ – unter gegebenenfalls maximaler 
Ausschöpfung des Gebührenrahmens – 
rechtfertigen. Ein zweimaliger Ansatz der 
Nr. 1408 GOÄ analog, zum einen für 
cVEMP, zum anderen für oVEMP, in einer 
Sitzung ist nicht möglich. Die für den 
Analogabgriff herangezogene Nr. 1408 

GOÄ bildet alle Modifikationen akustisch 
evozierter Potentiale ab; ein Analogansatz 
dieser Gebührenposition als nächstähnli-
che Leistung für VEMP würde folglich 
auch alle VEMP-Spielarten einschließen. 
Ferner würde eine Nebeneinander- bezie-
hungsweise zweimalige Berechnung der 
Nr. 1408 GOÄ analog für cVEMP und 
oVEMP gegen § 4 Abs. 2 a GOÄ versto-
ßen, da bei einer Ableitung in derselben 
Sitzung eine – wenn auch geringe – 
(Teil-)Leistungsüberschneidung bestünde. 

Die Nr. 1408 GOÄ analog ist neben Nr. 
1408 GOÄ berechenbar, sofern unter-
schiedliche, eigenständige Leistungen er-
bracht werden. Falls in einer Sitzung 
 sowohl eine audioelektroenzephalografi-
sche Untersuchung als auch VEMP-Mes-
sungen durchgeführt werden, sind hierfür 
die Nr. 1408 GOÄ und die Nr. 1408 GOÄ 
analog folglich nebeneinander abrechen-
bar. Dr. med. Hermann Wetzel, M. Sc.

GOÄ-Ratgeber

Abrechnung vestibulär evozierter myogener Potenziale
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Die S3-Leitlinie zur stationären 
Therapie von COVID-19-Patientin-
nen und -Patienten ist von den betei-
ligten Fachgesellschaften überarbei-
tet worden. Sie enthält nun erstmals 
eine Empfehlung zum möglichen 
Einsatz des Wirkstoffs Tocilizumab, 
der die Sterblichkeit von schwer an 
COVID-19 erkrankten Personen re-
duzieren kann. Neu ist außerdem 
die Option, bei SARS-CoV-2-infi-
zierten Personen, die sich in einem 
noch frühen Stadium der Infektion 
befinden, monoklonale Antikörper 
einzusetzen. 

Für die Behandlung von schwer 
an COVID-19 erkrankten Perso-
nen empfahl die Leitlinie bislang 
das Glukokortikoid Dexametha-
son. Ab sofort kann auch der Ein-
satz von Tocilizumab erwogen 
werden. Ebenso wie für Dexame-
thason wurde auch für den aus der 
Rheumatologie stammenden Anti-

COVID-19-Therapie
Überarbeitete Leitlinie empfiehlt neue Medikamente bei schweren Verläufen

körper eine Sterblichkeitsreduktion 
mit moderater Sicherheit nachge-
wiesen. Der Leitlinie zufolge lässt 
sich ein Nutzen von Tocilizumab 
„vor allem für sauerstoffpflichtige 
Patienten ableiten, jedoch nicht für 
Patienten mit bereits eingeleiteter 
invasiver Beatmung“. Empfehlens-
wert sei der Antikörper aber nur, 
wenn Hinweise für eine systemi-
sche Inflammation vorlägen. Die 
Gabe erfolgt immer in Kombinati-

on mit Kortikosteroiden als intra-
venöse Einmalgabe.

Für die Behandlung schwer er-
krankter COVID-19-Patienten ist die 
neue Empfehlung von großer Bedeu-
tung: „Jedes weitere Medikament, 
das wir zur Behandlung schwerer 
COVID-19-Verläufe einsetzen kön-
nen, ist hilfreich. Noch immer ist die 
Sterblichkeit von auf der Intensivsta-
tion beatmeten Patienten hoch“, so 
Prof. Dr. med. Stefan Kluge, Vor-
standsmitglied der Deutschen Ge-
sellschaft für Internistische Intensiv-
medizin und Notfallmedizin und Ko-
ordinator der Leitlinie.

Neu in der überarbeiteten Versi-
on der S3-Leitlinie ist auch eine 
Empfehlung zur palliativmedizini-
schen Behandlung: Sie definiert die 
medikamentöse Symptombehand-
lung bei Luftnot, Angst, Rassel -
atmung oder einem Delir. nec
http://daebl.de/YQ25

In die Empfehlung 
wurden weitere 
Medikamente und 
Behandlungsmög-
lichkeiten bei 
 COVID-19 aufge-
nommen.

Fo
to:

 de
nis

ism
ag

ilo
v/s

toc
k.a

do
be

.co
m


